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469. Bundesgesetz: Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953

(NR: GP XIX RV 199 AB 241 S. 42. BR: AB 5042 S. 602.)
470. Bundesgesetz: Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985

(NR: GP XIX RV 198 AB 240 S. 42. BR: AB 5043 S. 602.)

469. Bundesgesetz, mit dem das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGB1. Nr. 85, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz

BGB1. Nr. 43/1995, wird wie folgt geändert:
1. Der bisherige Text des § 1 erhält die Absatzbezeichnung „(1)" als Abs. 2 wird angefügt:
„(2) Die offenen Stellen des Präsidenten, des Vizepräsidenten oder eines der übrigen Mitglieder

oder der Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtshofes sind im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" und in
den für amtliche Kundmachungen bestimmten Landeszeitungen zur allgemeinen Bewerbung auszu-
schreiben. Die Ausschreibung obliegt jeweils dem Vorsitzenden jenes Organes, das gemäß Art. 147
Abs. 2 B-VG den Ernennungsvorschlag zu erstatten hat."

2. § 36c Abs. l lautet:
„(1) Parteien des Verfahrens sind der Antragsteller und der Rechtsträger, mit dem eine Meinungs-

verschiedenheit über die Zuständigkeit des Rechnungshofes entstanden ist, im Falle des § 36a Abs. l
letzter Satz auch der Rechnungshof."

Klestil

Vranitzky

470. Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, BGB1. Nr. 10, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz

BGB1. Nr. 330/1990, wird wie folgt geändert:
1. § l Abs. 3 lautet:
„(3) Die offenen Stellen des Präsidenten, des Vizepräsidenten, der Senatspräsidenten und der

Räte des Verwaltungsgerichtshofes sind im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" und in den für amtliche
Kundmachungen bestimmten Landeszeitungen zur allgemeinen Bewerbung auszuschreiben. Die Aus-
schreibung obliegt hinsichtlich des Präsidenten und des Vizepräsidenten dem Bundeskanzler, im übri-
gen dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzler."

2. Dem §9 wird als Abs. 3 angefügt:
„(3) Zur Entgegennahme von Eingaben kann eine gemeinsame Einrichtung mit dem Verfassungs-

gerichtshof geschaffen werden."
3. §12 Abs. 3 und 4 lauten:
„(3) Das Verfahren ist im Fünfersenat fortzusetzen, wenn es der Dreiersenat oder der Strafsenat

beschließt.
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(4) Wurde über die Beschwerde oder über den Antrag bereits im Fünfersenat beraten, so bleibt
dieser zur Entscheidung auch in den Fällen des Abs. l und in Verwaltungsstrafsachen zuständig."

4. In §13 Abs. l entfallen die Worte „ , der Strafsenat durch sechs"
5. §27 lautet:
„§27. (1) Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht (Säumnisbeschwerde) nach

Art. 132 B-VG kann erst erhoben werden, wenn die oberste Behörde, die im Verwaltungsverfahren,
sei es im Instanzenzug, sei es im Wege eines Antrages auf Übergang der Entscheidungspflicht, oder
der unabhängige Verwaltungssenat, der nach Erschöpfung des Instanzenzuges, sei es durch Berufung
oder im Wege eines Antrages auf Übergang der Entscheidungspflicht, angerufen werden konnte, von
einer Partei angerufen worden ist und nicht binnen sechs Monaten, wenn aber das das einzelne Gebiet
der Verwaltung regelnde Gesetz für den Übergang der Entscheidungspflicht eine längere Frist vorsieht,
nicht binnen dieser in der Sache entschieden hat. Die Frist läuft von dem Tag, an dem der Antrag auf
Sachentscheidung bei der Stelle eingelangt ist, bei der er einzubringen war.

(2) Wenn von der Behörde, bevor eine Säumnisbeschwerde eingebracht wurde, ein Antrag beim
Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 139,139a, 140 oder 140a B-VG oder beim Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften ein Antrag auf Vorabentscheidung eingebracht und auch den Parteien des Ver-
fahrens zugestellt wurde, dann ist eine Säumnisbeschwerde bis zur Beendigung des Verfahrens unzu-
lässig.

(3) Die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 139,139a, 140 oder
140a B-VG oder eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften ist in die Entscheidungsfristen nach Abs. l nicht einzurechnen."

6. Nach §38 wird folgender §38a samt Überschrift eingefügt:
„Einholen einer Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften

§ 38a. (1) Hat der Verwaltungsgerichtshof den auch den Parteien zuzustellenden Beschluß gefaßt,
dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eine Frage zur Vorabentscheidung nach Art. 177
des EG-Vertrages, Art. 41 des EGKS-Vertrages oder Art. 150 des EAG-Vertrages vorzulegen, so darf
der Verwaltungsgerichtshof bis zum Einlangen der Vorabentscheidung nur solche Handlungen vorneh-
men und nur solche Entscheidungen und Verfügungen treffen, die durch die Vorabentscheidung nicht
beeinflußt werden können oder die die Frage nicht abschließend regeln und keinen Aufschub gestatten.

(2) Ist die beantragte Vorabentscheidung noch nicht ergangen und ist die Bestimmung nicht mehr
anzuwenden, die den Gegenstand des Vorabentscheidungsantrages bildet, so ist dieser Antrag unver-
züglich zurückzuziehen."

7 In §55 Abs. l lautet das Zitat statt „§ 42 Abs. 5" „§ 42 Abs. 4"
8. Dem § 61 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt:
„(3) Wird gemäß § 45 Abs. 4 der Rechtsanwaltsordnung anstelle des bisher beigegebenen Rechts-

anwaltes ein anderer Rechtsanwalt zur Verfahrenshilfe bestellt, so hat die Rechtsanwaltskammer den
Verwaltungsgerichtshof hievon unverzüglich unter Beischluß eines Zustellnachweises in Kenntnis zu
setzen.

(4) Hat der Verfassungsgerichtshof eine Beschwerde gemäß Art. 144 Abs. 3 B-VG an den Verwal-
tungsgerichtshof abgetreten, so gilt eine von ihm bewilligte Verfahrenshilfe und die Bestellung eines
Rechtsanwaltes auch für das verwaltungsgerichtliche Verfahren."

9. In §63 Abs. l entfällt die Wendung „oder 131 a"
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